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Stadtverwaltung ⋅ Postfach 2565 ⋅ 50359 Erftstadt 
Stadtverwaltung ⋅ Holzdamm 10 ⋅ 50374 Erftstadt 
 

Besuchszeiten:  Bauordnungsamt  e-mail: buergermeister@erftstadt.de 
montags – freitags von 08.00-12.00 Uhr montags und donnerstags  von 08.00-12.00 Uhr 
donnerstags außerdem von 14.00-16.00 Uhr donnerstags außerdem von 14.00-18.00 Uhr Busverbindungen: 
Ordnungsamt und Sozialamt    Konten der Stadtkasse:   Linien 920, 979, 990 
donnerstags von 14.00-18.00 Uhr Kreissparkasse Köln 0191000100 (BLZ 370 502 99) Rathaus Liblar Haltestelle Liblar EKZ  
Sozialamt mittwochs ganztägig  Raiffeisenbank Erftstadt eG 1000001011 (BLZ 370 694 72) Haus Ganser Haltestelle Le. Markt 
 und donnerstags vormittags geschlossen Postgiroamt Köln 38461-504 (BLZ 370 100 50)   
Rentenabteilung mittwochs nur nach Vereinbarung     Eingangsbest u3 Nachf. Unterlagenallg. 

An alle Eltern, die eine Betreuung für ein  
Kind im Alter von unter drei Jahren in einer  
städtischen Kindetageseinrichtung  
suchen 
 
 
 
 
 
 
Jugendamt Frau Röttgen 51 12-10                                 16.10.2009                  
Holzdamm 10 0 22 35 / 409-233  
Zimmer 233        e-mail: winnie.roettgen@erftstadt.de 
 
 
Aufnahme Ihres Kindes im Alter von unter 3 Jahren in eine  städt. Kindertagesstätte  
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
jedes Kind hat mit Vollendung des dritten Lebensjahres einen Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz.  
Darüber hinaus soll Eltern mit Kindern unter 3 Jahren gem. § 24 Tagesbetreuungsausbaugesetz 
(TAG) eine Betreuung angeboten werden, wenn 
 

1. die Erziehungsberechtigten einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder eine Erwerbstätigkeit   
aufnehmen, 

2. sie sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schul- oder Hochschulausbildung  
befinden,                                

3. an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit teilnehmen oder 
4. ohne diese Leistung eine dem Wohl des Kindes entsprechende Förderung nicht 

gewährleistet ist.   
 
Zur Beurteilung, ob die in § 24 TAG genannten Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen, ist es 
erforderlich, dass die Eltern zu ihrer Anmeldung in eine Kindertagesstätte einen formlosen 
Dringlichkeitsantrag stellen in dem die familiäre und berufliche Situation mit dem 
Betreuungsbedarf ausführlich beschrieben  werden sollte. Diesem sind entsprechende 
Nachweise (Bestätigung oder Absichtserklärung der Arbeitgeber, Studien- oder 
Schulbescheinigungen, ärztliche Bescheinigungen u.s.w. beider Elternteile) beizufügen. 
Aus diesen Nachweisen sollte verbindlich hervorgehen, in welchem Stundenumfang, an wie viel 
Tagen und an welchem Arbeitsort Sie tätig sind oder in welchem Stundenumfang Sie auf eine 
Betreuung des Kindes angewiesen sind. Bei Selbstständigen kann eine Gewerbeanmeldung 
oder Mitteilung des Finanzamtes zugrunde gelegt werden. Sind Eltern allein erziehend, genügt 
der Nachweis von dem Elternteil, bei dem das Kind seinen dauernden Aufenthalt hat. Erst nach 
Bestätigung konkreter Arbeitsverhältnisse besteht die Möglichkeit, Ihr Kind im Alter von unter 
drei Jahren in eine Kindertageseinrichtung aufzunehmen. 
Nach Vorlage vollständiger Unterlagen von Ihnen werde ich prüfen, ob eine Aufnahme in Ihrer 
Wunscheinrichtung möglich ist oder ob Ihnen in einer anderen  Kindertagesstätte ein Platz 
angeboten werden muss.  



Ihre Anmeldung verbleibt bis zur Vorlage der vollständigen Unterlagen und einer 
Aufnahmemöglichkeit auf der Warteliste für die Kindertagesstätte in der Sie angemeldet haben.  
 
Bis zum Jahr 2013 befindet sich das Jugendamt Erftstadt in einem Ausbauprogramm zur 
Schaffung von weiteren Plätzen für Kinder unter drei Jahren. Ab dem Kindergartenjahr 2010/11 
wird nahezu jede Kindertageseinrichtung in Erftstadt Plätze für Kinder im Alter von zwei bis 
sechs Jahren vorhalten. Es ist geplant, bis 2013 in Erftstadt eine bedarfsgerechte Deckung mit 
Plätzen für Kinder ab dem ersten Lebensjahr anbieten zu können. Hierzu ist es jedoch 
erforderlich, einige Einrichtungen zu erweitern oder altersgerecht umzubauen.  
 
Alternativ zu der Betreuungsform in einer Einrichtung, steht für Sie eine Betreuung für die Kinder 
unter 3 Jahren in Tagespflege zur Verfügung. Das Jugendamt Erftstadt zahlt hierzu einen 
Zuschuss i.H.v. 4,30 € pro Stunde. Zusätzlich ist wie bei der Betreuung in einer 
Kindertagesstätte ein einkommensabhängiger Elternbeitrag zu zahlen. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie unter http://www.erftstadt.de/cms-neu/rathaus/jung-alt-
soziales/kindertagespflege.html. Persönlich stehen Ihnen dazu meine Kolleginnen, Frau Schulte 
und Frau Willer, Tel. 409-234, für eine Auskunft selbstverständlich gerne zur Verfügung.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
(gez. Röttgen) 


